
Das Kreisgericht hat die Klage mit der Begründung 
zurückgewiesen, zwischen den Parteien sei ein Ände
rungsvertrag wirksam zustande gekommen. Dieser 
wäre jedoch nicht notwendig gewesen, weil sich die im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Bedingungen nicht geän
dert hätten. Auch als Fahrer eines Traktors müsse der 
Kläger Transporte aller Art sowie Düngungs- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen.
Gegen diese Entscheidung legte der Kläger Einspruch 
(Berufung) ein. Im Ergebnis der mündlichen Verhand
lung schlossen die Parteien eine Einigung, die vom 
Senat bestätigt wurde.

Aus den G r ü n d e n :

Das Kreisgericht hat zutreffend geprüft, welche Ar
beitsaufgabe dem Kläger durch den abgeschlossenen 
Arbeitsvertrag übertragen wurde. Es hat aber seine 
eigenen Feststellungen unzutreffend gewertet.
Bereits aus den Einlassungen des Verklagten in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Kreisgericht ergibt 
sich, daß der Verklagte bei Werktätigen, die einen Lkw 
fahren sollen, im Arbeitsvertrag die Bezeichnung 
„Kraftfahrer“ verwendet und bei solchen, die einen 
Traktor fahren sollen, die Bezeichnung „Traktorist“ 
gebraucht. Diesfe unterschiedlichen Tätigkeitsbezeich
nungen fanden auch ihren Niederschlag in der Aus
gestaltung der Arbeitsaufgaben. So besteht z. B. die 
Arbeitsaufgabe der Lkw-Fahrer auch darin, Fern
fahrten, d. h. Fahrten über 50 km hinaus, durchzufüh
ren.
Daraus ergibt sich, daß für den Kläger auf Betreiben 
des Verklagten andere Bedingungen geschaffen werden 
sollten, als sie im Arbeitsvertrag vereinbart worden 
waren. Dazu bedurfte es aber des Abschlusses eines 
Änderungsvertrags (§ 30 Abs. 1 GBA).
Die Einlassung des Verklagten, daß er den Änderungs
vertrag insbesondere deswegen als wirksame Erzie
hungsmaßnahme betrachtet habe, weil bekannt sei, daß 
ein Lkw-Fahrer in den meisten Fällen nur ungern 
einen Traktor fährt, macht deutlich, daß der Ände
rungsvertrag zu disziplinarischen Zwecken angewendet 
wurde. Eine solche Maßnahme verstößt jedoch gegen 
§ 109 GBA. In dieser Bestimmung und in den §§ 112 ff. 
GBA ist geregelt, welche Formen der Verantwortlich
keit des Werktätigen der Verklagte auf die schuldhafte 
Verletzung von Arbeitspflichten durch den Kläger in 
Anwendung bringen konnte und mußte.
Somit war der Änderungsvertrag zu disziplinarischen 
Zwecken als ein Verstoß gegen § 109 GBA i. V. m. §§ 20 
Abs. 2, 23 Abs. 1 GBA unzulässig (vgl. Absehn. I Ziff. 6 
des Beschlusses des Plenums des Obersten Gerichts zur 
Tätigkeit der Gerichte bei der Entscheidung von Streit
fällen über Änderungs- und Aufhebungsverträge vom 
28. September 1966, NJ 1966 S. 651)./*/
Da die von den Parteien geschlossene Einigung diese 
Rechtslage berücksichtigt, entspricht sie der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und war daher gemäß §§ 41, 48 
Abs. 2 AGO zu bestätigen.

/*/ Vgl. dazu auch BG Cottbus, Urteil vom 24. September 1969
— 4 BA 24/69 — (Arbeit und Arbeatsrecht 1970, Heft 17, S. 542), 
sowie G-. M ü l l e r  („Zum Änderungs- und Aufhebungsver
trag bei Disziplinverstößen“, Arbeit und Arbeitsrecht 1967, 
Heft 14, S. 331 f.) und G. K i r s c h n e r  (Anmerkung zum 
Urteil des Stadtgerichts von Groß-Berlin vom 18. Juni 1971
— 1 :StAG 51/71 — Arbeit und Arbeitsrecht 1972, Heft 7, S. 221 ff. 
[223]). Beide Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, daß 
Änderungs- oder Aufhebungsverträge als Folge von Disziplin- 
Verstößen nicht genereil unzulässig sind. So kann es notwen
dig sein, als Folge eines Disziplinverstoßes auch die arbeits
rechtlichen Beziehungen neuzugestalten, weil sich in der 
Arbeitspflichtverletzung zugleich eine Nichteignung für die 
vereinbarte Arbeitsaufgabe offenbart (z. B. Entzug der Fahr
erlaubnis bei einem Kraftfahrer).
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